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Ihr Schreiben vom 4.2.2015, Eigenmittelanforderungen gem. Art. 92 CRR  
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 

Bezug nehmend auf Ihr Schreiben vom 4. Februar 2015 übermitteln wir Ihnen nachstehend 

unsere Rechtsansicht zur Kenntnisnahme. 

 

Gem. Anlage 2 zu Artikel I § 43, Teil 1 BWG i.d.F. BGBl. I 2013/184 sind unter der Bilanz unter 

anderem folgende Posten anzugeben: 

(…) 

4. anrechenbare Eigenmittel gemäß Teil 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, darunter 

Ergänzungskapital gemäß Teil 2 Titel 1 Kapitel 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

5. Eigenmittelanforderungen gemäß Art. 92 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 darunter: 

Eigenmittelanforderungen gemäß Art 92 Abs. 1 lit. a bis c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. 

 

Anlage 2 zu Artikel I § 43, Teil 1, Posten unter der Bilanz Z 4 und 5 BWG idF vor BGBl I 

2013/184 lautete: 

4. anrechenbare Eigenmittel gemäß § 23 Abs. 14 darunter Eigenmittel gemäß § 23 Abs. 14 

Z 7 

5. erforderliche Eigenmittel gemäß § 22 Abs. 1 darunter erforderliche Eigenmittel gemäß § 22 

Abs. 1 Z 1 und 4. 

 

Dem Informationszweck der Angaben entspricht es, einen Vergleich der tatsächlich 

verfügbaren Eigenmittel (Angaben gem. Z 4) mit den erforderlichen Eigenmitteln (Z 5) zu 

ermöglichen. 

Gem. der ErläutRV zu BGBl. I 2013/184 handelt es sich bei der Änderung der Z 4 und Z 5 

durch BGBl. I 2013/184 um rein „redaktionelle Anpassungen“. Es wurde lediglich eine 

Änderung der Verweise vorgenommen. 



 

2/2 

Wir gehen aufgrund der ErläutRV davon aus, dass sich durch die Anpassung der Verweise 

keine substanziellen Änderungen gegenüber der Rechtslage vor BGBl. I 2013/184 ergeben; 

jedoch wird die abweichende Abstufung der Eigenmittelkategorien (hartes Kernkapital, 

Kernkapital, Eigenmittel) zu berücksichtigen sein. 

In Bezug auf die Angabe gem. Z 5 ist wie folgt zu differenzieren: Jedenfalls als Hauptposition 

anzugeben ist der Betrag der Eigenmittelanforderungen gem. Art. 92 der Verordnung (EU) Nr. 

575/2013. Hierunter ist der Gesamtrisikobetrag nach Art. 92 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 

575/2013 zu verstehen, wobei eine Betragsangabe in Euro und Cent erforderlich ist. 

Daneben sind als Darunter-Positionen die Eigenmittelanforderungen gemäß Art. 92 Abs. 1 

lit. a bis c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 anzugeben. Hierbei handelt es sich dem 

Wortlaut des Art. 92 entsprechend um die harte Kernkapitalquote, die Kernkapitalquote und 

die Gesamtkapitalquote. 

Gem. Anlage 1 zur JKAB-V (BGBl. II Nr. 342/2014) wird in Bezug auf die Angabe der 

Eigenmittelanforderungen wie folgt konkretisiert: harte Kernkapitalquote in %, 

Kernkapitalquote in %, Gesamtkapitalquote in %. 

Dem Zweck der Angabe entspricht es, die tatsächlich erreichten Quoten in Bezug auf das 

harte Kernkapital, das Kernkapital und das Gesamtkapital anzugeben. Jedenfalls nicht 

ausreichend ist die Angabe der gesetzlichen Mindestquoten. 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Finanzmarktaufsichtsbehörde 

Für den Vorstand 

 

 
 

Mag. Eva-Désirée Lembeck-Kapfer, LLM 

Abteilungsleiterin 

 

Dr. David Grünberger, CPA 

Stellvertretender Abteilungsleiter 
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